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ANHANG 4: Sonderbedingungen für die Teilnahme an gewissen Wettkämpfen, 

Trainingslagern und sportlichen Veranstaltungen 

Ski: 
> Finale des Grand Prix Migros: die Teilnahme an diesem nationalen Wettkampf kann nur mittels 

Selektion während der laufenden Saison erfolgen (offizielle Auswahl von Swiss Ski). 
> Trainingslager Ski Romand oder Schnee Sport Mittelland (SSM): Teilnahme von maximal 10 

Tagen im Jahr und nur bei offiziellem Aufgebot durch Ski Romand oder SSM.  
 

Eislauf / Schwimmen: 
Die nationalen Wettkämpfe finden oft bereits am Freitag statt: eine Absenz für Freitag kann nur 
bewilligt werden, wenn ein Aufgebot des Sportverbands zum Wettkampf und das offizielle 
Programm vorgewiesen werden. 

Multisport: 
Der „Talent Treff Tenero“ (3T) ist eine einwöchige Veranstaltung von Swiss Olympic für die 
Talente verschiedener nationaler Vereine. Ein Urlaub wird auf Vorweisen eines Aufgebots des 
Sportvereins bewilligt (auch auf der Primarstufe).  

Motorsportarten: 
Es handelt sich um nicht anerkannte Sportarten, für, die maximal 5 Tage im Jahr für 
Wettkämpfe im Ausland gewährt werden können (offizielles Aufgebot). 

Turniere: 
Für Turniere, bei denen die Mannschaften nicht offiziell vom Sportverband zusammengestellt 
wurden, werden keine über die in Artikel 14 dieser Richtlinien herausgehende Urlaube gewährt. 
Falls nötig können die Ämter des obligatorischen Unterrichts (DOA und SEnOF) koordiniert die 
Anzahl der Urlaubstage gemäss Artikel 14 einmal pro Schuljahr ausnahmsweise für Turniere wie 
Pee-Wee in Kanada oder Eurochem in Russland erhöhen.  


